
Kooperationsvertrag „....Titel...“

Mitwirkungsvereinbarung zwischen den Projektpartnern

Zwischen
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PLZ Ort

wird folgende Vereinbarung getroffen.

Präambel

Im Rahmen der VEMAS Verbundinitiative Maschinenbau Sachsen werden Kooperationsverträge unterstützt, welche zur effektiven Nutzung vorhandener Kapazitäten, von Synergieeffekten sowie zur Verbesserung der Leistungskraft und der Absatzchancen der beteiligten KMU beitragen.

§1 Projektpartner

Projektpartner sind die Unternehmen:

1 

2 

3 

Die VEMAS Verbundinitiative Maschinenbau Sachsen ist nicht Projektpartner, sondern wirkte bei der Initiierung des Projektes als Koordinator und Moderator.

§2 Gegenstand der Zusammenarbeit

Die Projektpartner beabsichtigen, gemeinsam ein im Rahmen der Mittelstandsförderung unterstütztes Kooperationsprojekt zu folgendem Thema zu bearbeiten:

.......

§3 Projektlaufzeit

Die geplante Laufzeit des Projekts und damit die in dieser Erklärung vereinbarte Kooperation beginnt am TT.MM.2006. Hiermit versichern wir, dass  der Abschluß des finanziell unterstützten Projektes d.h. TT.MM.2007 nicht gleichzeitig die Beendigung der Zusammenarbeit der an dem Projekt beteiligten Partner bedeutet. Wir verstehen die Projektförderung als Anschubfinanzierung und werden über den TT.MM. 2008 hinaus weiterhin gemeinsam an der ..............................................................arbeiten.

§4 Arbeitsinhalte und Ablauf des Projektes

Detaillierte Angaben zu Arbeitsinhalten des Projektes und zum Projektablauf sind im Projektantrag des antragstellenden Unternehmens enthalten und entsprechen der gemeinsamen Absprache.

§5 Eigenleistung und Eigenmittel der Projektpartner

Die Projektpartner beteiligen sich an der Gesamtlast der Projektbearbeitung mit folgenden Eigenleistungen und Eigenmitteln:

	
	Eigenmittel/-leistung €

	Fa. 1 

Fa. 2 

Fa. 3 

 
	

	Summe
	


§6 Antragsteller

Innerhalb des Projektes übernimmt das Leadunternehmen die Rolle des Antragstellers.

Insbesondere ist der Antragsteller verantwortlich für:

· Erstellung und Einreichung der vollständigen Antragsunterlagen

· Abwicklung der Fördermittelabforderung einschließlich Nachweisführung der sachgerechten Verwendung entsprechend Bewilligungsbescheid (u.a. Zeitnachweise, Belege, Abschlussbericht)

· Vertragspartner der im Projekt vergebenen Fremdleistung (Netzwerkmanager) einschl. Auftragsabwicklung

· Bereitstellung eines separaten Projektkontos

§7 Beschlussfassung, Geschäftsführung und Stellvertretung

Die Projektpartner beschließen in allen das Projekt betreffenden Angelegenheiten, welche nicht durch separate Auftragsvergaben untereinander geregelt sind, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht dieser Vertrag oder zwingende gesetzliche Vorschriften eine andere Mehrheit vorschreiben.

Jeder Projektpartner verfügt über eine Stimme. Im Falle von Stimmengleichheit entscheidet der Antragsteller.

Die Führung der Geschäfte steht den Projektpartnern gemeinschaftlich zu.

Werden innerhalb des Projektes (SAB-konforme) Aufträge an Dritte vergeben so muss die Zustimmung aller Projektpartner vorliegen.

Zur Vertretung der Projektpartnerschaft ist der Antragsteller allein ermächtigt.

§8 Koordination und Moderation der Projektpartnerschaft

Das Projektmanagement der Verbundinitiative Maschinenbau Sachsen übernimmt die Koordination und Moderation der Projektpartnerschaft. Zu diesem Zwecke tragen die Projektpartner dafür Sorge, dass die Mitarbeiter des Projektmanagements – soweit erforderlich – von allen für die Koordination und Moderation erforderlichen inhaltlichen und organisatorischen Informationen zum Projekt auf Anforderung Kenntnis erhalten.

§9 Geheimhaltung

Im Rahmen der Zusammenarbeit ist es notwendig, dass Informationen, Kenntnisse, Daten, Teile, Verfahren und Gerätschaften sowie eventuelle weitere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse gegenseitig ausgetauscht werden, die sonst nicht allgemein zugänglich sind.

Alle schriftlichen und mündlichen Informationen; Kenntnisse, Daten, Teile, Verfahren und Gerätschaften, die sich die Projektpartner im Rahmen dessen bekannt machen oder übergeben, sind wechselseitig Dritten gegenüber geheim zu halten.

Von der Verpflichtung zur Geheimhaltung sind solche Informationen, Kenntnisse, Daten, Teile, Verfahren und Gerätschaften ausgeschlossen, die nachweislich bekannt waren, zum allgemeinen Stand der Technik zählen bzw. in Zukunft ohne Mitwirkung von den Projektpartnern allgemeiner Stand der Technik werden oder die bei den Projektpartnern nachweislich völlig unabhängig von den übergebenen Informationen erarbeitet worden sind.

Sollten Informationen zu konkreten Kundenanfragen ausgetauscht werden, so unterliegen diese stets der strengsten Auslegung der Geheimhaltungsvereinbarung. In diesem Fall gelten die o.g. Ausschlussgründe nicht.

Sollten die genannten Informationen, Kenntnisse, Daten, Teile, Verfahren oder Gerätschaften Erfindungen, Urheberrechte oder sonstige gewerbliche Schutzrechte enthalten, behalten sich die Projektpartner wechselseitig jeweils alle Rechte daran vor, namentlich für den Fall der Patenterteilung.

Gleiches gilt für alle sonstigen Nutzungsrechte – sie bleiben ausschließlich bei demjenigen, der die Informationen, Kenntnisse, Daten, Teile, Verfahren oder Gerätschaften dem anderen übergeben hat.

Übergebene Unterlagen und sonstige Gegenstände einschließlich davon gefertigter Kopien oder Abschriften sind ausnahmslos unaufgefordert wechselseitig bei Beendigung der Gespräche oder der Zusammenarbeit zurückzugeben.

Den Vertragspartnern ist bekannt, dass die Verletzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nach §§ 17, 18 UWG strafbar ist und mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahnt werden kann und derjenige, der Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse verletzt, nach §19 UWG zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet ist.

§10 Urheberschaft

Jedem Projektpartner einzeln steht für ein im Rahmen dieses Projektes geschaffenes Gesamtkonzept ein unbeschränktes, unentgeltliches Nutzungsrecht für alle bekann-ten Nutzungsarten mit der Befugnis zur Veränderung und Abänderung der Werke zu.

Die Weitergabe eines Nutzungsrechtes an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung aller Projektpartner gemeinsam.

Scheidet ein Partner aus der Projektpartnerschaft aus, so besteht dieses urheberrechtliche Nutzungsrecht sowohl seitens der Projektpartnerschaft als auch seitens jeden einzelnen Projektpartners fort. Dies gilt nicht, wenn ein Projektpartner vor Abschluss des Projektes die Projektpartnerschaft verlässt. In diesem Falle besteht nur das Nutzungsrecht der Projektpartnerschaft fort.

Sollten innerhalb der Projektpartnerschaft oder im direkten Zusammenhang zu den Ergebnissen der i.R. stehenden Machbarkeits-Studie konkrete Anwendungsfälle untersucht oder entwickelt werden, so findet die vorstehende Regelung keine Anwendung. Die hier etwa entstehenden Rechte stehen allein dem Projektpartner zu, der den Anwendungsfall in der Projektpartnerschaft bekannt macht.

§11 Kündigung, Ausscheiden, Abfindung

Die Kündigung eines Projektpartners während der Projektlaufzeit ist nur aus wichtigem Grunde möglich.

Kündigt ein Projektpartner, wird er aus der Partnerschaft ausgeschlossen, wird er zahlungsunfähig oder tritt in seiner Person ein Grund ein, der nach dem Gesetz die Auflösung der Partnerschaft zur Folge haben würde, scheidet der betroffene Projektpartner aus der Partnerschaft aus. Die Partnerschaft wird durch die verbleibenden Projektpartner fortgeführt, sofern die Mindestanzahl von 3 Partnern nicht unterschritten wird.

Wird die Mindestanzahl von 3 Partnern durch eines oder mehrerer Partner unterschritten, ohne dass durch Aufnahme von neuen Projektpartnern diese Mindestzahl wieder erreicht wird, wird die Projektpartnerschaft insgesamt aufgelöst.

Scheidet ein Projektpartner aus der Projektpartnerschaft aus, steht ihm kein Abfindungsguthaben hinsichtlich der bereits eingebrachten Eigenleistungen und Eigenmittel zu. Weitere Eigenleistungen oder Eigenmittel für den weiteren Verlauf des Projektes sind mit seinem Ausscheiden aus dem Projekt nicht mehr zu erbringen.

Die – bedingt durch das Ausscheiden eines Projektpartners – zu erbringenden Leistungen und Mittel werden entweder durch die verbleibenden Projektpartner oder durch einen bzw. mehrere neue Projektpartner gemeinschaftlich erbracht.

§12 Evaluierung des Projektes

Die Projektpartner verpflichten sich an der von der VEMAS Maschinenbauinitiative Sachsen durchgeführten projektbegleitenden Evaluierung mitzuwirken.

§13 Vorbehalt des Inkrafttretens

Dieser Kooperationsvertrag tritt nur in Kraft, wenn eine Projektförderung entsprechend dem gemeinsam abgestimmten Förderantrag bewilligt worden ist.

§14 Schlussbestimmungen

Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Zustimmung aller beteiligten Projektpartner und sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel.

Willenserklärungen eines Projektpartners an den anderen, durch die ein Gestaltungsrecht ausgeübt werden soll, insbesondere Kündigungs- und Ausschließlichkeitserklärungen, sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihn aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Projektpartner gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei späterer Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht hätten.

Dies gilt auch, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung etwa auf einem in dem Vertrag vorgeschriebenen Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) beruht. Es soll dann ein dem Gewollten möglichst nahekommendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung oder Zeit als vereinbart gelten.  

Bei allen Meinungsverschiedenheiten, die sich aus dem Vertrag oder über seine Wirksamkeit ergeben sollten, werden die Projektpartner versuchen, sich auf einen Vermittler zu einigen. Gelingt die Einigung auf einen Vermittler innerhalb der angemessenen Frist nicht oder kommt eine Vermittlung mit dem Ergebnis der Beilegung der Meinungsverschiedenheiten innerhalb angemessener Zeit nicht zustande, ist der Gerichtsstand Chemnitz.

Durch ihre Unterschrift erklären die Vertragspartner ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen.

Nach der Unterzeichnung wird jede originalgetreue Vervielfältigung dieser Vereinbarung (z.B. durch Fotokopie oder Fax) dem Original gleichgestellt.
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